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RS OGH 1954/6/23 2Ob270/54
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.06.1954

Norm

MG §21 Abs1

MG §23

ZPO §560 A

Rechtssatz

Wirksamkeit einer Aufkündigung durch den Untermieter, der bereits anläßlich des Vertragsabschlusses das

unterschriebene Kündigungsformular dem Vermieter übergehen hat, sodaß dieser es bei Gericht einreichen konnte.
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